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Der Unterricht muss genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern die wich-
tigsten Prinzipien des Hygiene-Verhaltens nahezubringen. Hierzu gehören insbeson-
dere die Sinnhaftigkeit der Abstandsregelungen und der Nutzung einer Mund-Nase-
Bedeckung (MNB) zu erläutern sowie die Vermittlung der Händehygiene und der 
Husten- und Nies-Etikette.  

Alle gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Kin-
der, Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. 

Zusätzlich soll die Bedeutung des Schutzes anderer Personen im familiären Umfeld, 
insbesondere, wenn diese zu den Risikogruppen gehören, Gegenstand des Unter-
richts sein. Dabei muss die Verantwortung jedes Einzelnen für den Schutz der 
Anderen verdeutlicht werden.  

Bei der Schulverpflegung ist bei der Verarbeitung und Ausgabe von Lebensmitteln 
auf strenge Hygiene zu achten. Ebenso sind geeignete Rahmenbedingungen für die 
Einnahme von Mahlzeiten zu schaffen. 

Alle Beschäftigten der Schulen, des Schulträgers, alle Schülerinnen und Schüler 
sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber 
hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des 
Robert-Koch-Instituts zu beachten.   

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten.   
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1. Persönliche Hygiene 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptüber-
tragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die 
Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann 
mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht 
werden, eine Übertragung möglich.  

Wichtigste Maßnahmen  

• Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet 
(z. B. Fieber über 38 Grad, trockener Husten (nicht durchchronische Erkran-
kungen verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchsinns) dürfen die 
Einrichtung nicht betreten. 

• Bei Auftreten solcher Symptome während der Unterrichtszeit gilt der an der blista 
vereinbarte jeweils gültige Ablaufplan.  

• Soweit es für den Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband 
erforderlich und nach den infektionsschutzrechtlichen Vorgaben des Landes 
Hessen zulässig ist, kann von der Einhaltung des Mindestabstands insbesondere 
zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassenverbands, den unterrichtenden 
Lehrkräften, dem Klassenverband zugeordneten Betreuungspersonal sowie dem 
weiteren Schulpersonal in allen Schularten und Jahrgangsstufen abgewichen 
werden.  

• Aufgrund des Miteinanders von sehbeeinträchtigten und sehenden 
Menschen an der blista soll weiterhin möglichst ein Mindestabstand von 
1,50 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden. 

• Dies gilt auch für Besprechungen, Konferenzen sowie schulbezogenen Veran-
staltungen. 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach 

dem Essen, vor und nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzen und nach 
dem Abnehmen einer Schutzmaske). 

Die Händehygiene erfolgt durch 

• Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen) oder, falls nicht möglich, 
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• Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge 
in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 
Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige 
Benetzung der Hände zu achten (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 
Bei der Verwendung von Hände-Desinfektionsmitteln sind die jeweiligen 
Benutzungshinweise des Herstellers zu beachten. Die verwendeten Mittel 
sollen viruswirksam sein (Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“). Es sind 
Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit zu verwenden. Die Schülerinnen und 
Schüler sind durch Lehrpersonal anzuleiten und zu beaufsichtigen. 

• Soweit Schülerinnen und Schüler der körperlichen Pflege bedürfen, wird für 
die Auswahl der Schutzausrüstung empfohlen, sich an den geltenden 
Hygienestandards und an den KRINKO-Empfehlungen zur Infektions-
prävention in Heimen zu orientieren. 

 
• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen 
benutzen.  

• Husten- und Nies-Etikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

• Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) in 
bestimmten Situationen (ÖPNV, Büro) im öffentlichen Raum.  
Diese Empfehlung ist auch für den Schulbereich sinnvoll. Mit einer solchen 
Alltagsmaske (textile Bedeckung, Barriere, Behelfsmaske, Schal, Tuch) können 
Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefan-
gen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 
Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber 
nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht 
am Sitzplatz ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand 
nicht erforderlich. Trotz Maske sind die gängigen Hygienevorschriften, insbeson-
dere die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten (s. auch 
Anhang: Hinweise zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken).  

 

  

http://www.aktion-sauberehaende.de/
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2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, 
Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure  

Auf den Schulfluren sind grundsätzlich von allen sich dort aufhaltenden Personen 
MNB zu tragen. Diesen dürfen erst bei Erreichen des Sitzplatzes oder des Außen-
geländes abgezogen werden. 

Es soll dabei immer auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden. 

Hinweise zur korrekten Nutzung der MNB finden Sie in unserem Corona-Leitfaden 
auf der Homepage. 

In der Montessori-Schule gilt weiterhin die bestehende Hygieneregelung. 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion soll möglichst im Schul-
betrieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, 
dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt 
werden müssen.  

Sitzordnungen sollten so gestaltet sein, dass kein Face-to-Face-Kontakt besteht.  

Partner- und Gruppenarbeit möglichst nur unter Wahrung der Abstandsregelung 
möglich. Fachunterricht kann in den dafür vorgesehenen Fachräumen und Werkstätten 
stattfinden, solange es sich nicht um Räume zur Nahrungszubereitung handelt.  

Von Schülerinnen und Schüler erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien können 
grundsätzlich auch haptisch entgegengenommen werden – dies gilt sowohl für die 
Materialien, die im Unterricht erstellt werden als auch gleichermaßen für die Materia-
lien, die im Rahmen der unterrichtsersetzenden bzw. unterrichtsunterstützenden 
Lernsituationen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause bearbeitet worden 
sind. Gleiches gilt auch für die Rückgabe von Schulbüchern.  
Im Kontakt mit Schülerinnen und Schülern tragen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Deutschen Blinden-Bibliothek immer eine Maske. Sollten sich bei 
der Ausleihe oder Rückgabe von Büchern Schlangen bilden, ist die geltende 
Mindestabstandsregelung zu beachten. 

Der Wechsel von Klassenräumen ist soweit irgend möglich zu vermeiden.  

Ein regelmäßiger Luftaustausch ist eine wesentliche Maßnahme zur Verhinderung 
einer Infektion. Es ist daher auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Alle 20 
Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 
über die Dauer von 3 bis 5 Minuten vorzunehmen. Die notwendige Lüftungsdauer 
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ergibt sich aus der Größe des Raums, der Anzahl, der sich darin aufhaltenden 
Personen, der Größe der Fensteröffnung und der Temperaturdifferenz zwischen 
Innen und Außen.  

Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht 
wird. Klassenräume sind zusätzlich bereits vor der Benutzung zu lüften, insbeson-
dere dann, wenn sich andere Klassen dort aufgehalten haben. 

Ist eine Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht voll-
ständig geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeit und Öffnen von 
Türen ein ausreichender Luftaustausch ermöglicht werden. Bei Räumen ohne zu 
öffnende Fenster oder mit raumlufttechnischen Anlagen ohne oder mit zu geringer 
Frischluftzufuhr trifft der Schulleiter in Abstimmung mit dem Schulträger geeignete 
Maßnahmen (z. B. zeitweise Öffnung an sich verschlossener Fenster). In jedem Fall 
darf hierbei keine ursprünglich gewährleistete Absturzsicherung ohne entsprechende 
Kompensation aufgegeben werden.  

3. Reinigung  

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in 
Abhängigkeit von Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und 
Feuchtigkeit rasch ab. 

Dennoch steht in der Schule die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies 
gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben 
werden. Auch hier sollen Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt 
werden. 

Auf eine regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes ist zu achten. Sicherzustellen 
sind folgende Punkte: 

• Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (z. 
B. Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe) zu Beginn oder Ende 
des Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbe-
zogen zwischendurch.  

• Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen 
COVID-19-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemes-
sene Reinigung völlig ausreichend. Eine darüberhinausgehende Desinfektion 
von Oberflächen kann in bestimmten Situationen (z. B. Kontamination mit 
Körperausscheidungen wie Blut, Erbrochenem oder Stuhl) jedoch zweck-
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mäßig sein. Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so 
sollte diese generell als Wischdesinfektion durchgeführt werden. Eine Sprüh-
desinfektion, d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwir-
kung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, weil 
Desinfektionsmittel eingeatmet werden können. Auch Raumbegasungen zur 
Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. 

• Keine Reinigung mit Hochdruckreinigern durchführen (wegen Aerosolbildung). 
• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden 

werden (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in 
bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine 
gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein (z. B. im natur-
wissenschaftlichen Unterricht), so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität 
ein gründliches Händewaschen erfolgen und währenddessen die Berührung 
von Augen, Mund und Nase vermieden werden. 

• Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Tablets 
sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder 
Benutzung mit handelsüblichen milden Reinigungsmitteln oder Reinigungs-
tüchern gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der Besonderheiten der 
Geräte o. Ä. nicht möglich ist, müssen vor und nach der Benutzung die Hände 
gründlich mit Seife gewaschen werden, und die Benutzer sollen darauf hinge-
wiesen werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persön-
lichen Hygiene (Vermeidung des Berührens von Augen, Nase, Mund) 
eingehalten werden.  

4. Hygiene im Sanitärbereich 

Es sind ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitzustellen und 
aufzufüllen in einem Umfang, der es Schülerinnen und Schülern sowie dem Personal 
ermöglicht, eine regelmäßige Handhygiene ohne unangemessene Wartezeiten 
durchzuführen. Unter Voraussetzung des sachgerechten Gebrauchs sind auch 
Stoffhandtuchrollen aus retraktiven Spendersystemen geeignet. Auffangbehälter für 
Einmalhandtücher müssen vorhanden sein. 
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5. Infektionsschutz in den Schulpausen 

In den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird, ggf. ist hier das 
Tragen von Mund-Nasen-Schutz zu empfehlen. Versetzte Pausenzeiten und unter-
schiedliche Aufenthaltsorte können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und 
Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen. Aufsichtspflichten müssen im Hin-
blick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden (geöffnete Fenster, 
körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, schlecht 
einsehbare Bereiche auf dem Schulgelände).   

Abstand halten gilt auch im Lehrerzimmer und in der Teeküche.   

6. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht 

Sportunterricht, Musikunterricht und Unterricht im Darstellenden Spiel können unter 
Beachtung von mehreren Grundsätzen wieder stattfinden. Diese sind nachzulesen in 
der Anlage 2 und 3 des Hessischen Hygieneplans vom 28.09.2020.  

Dies gilt auch für fachübergreifende Aspekte aus diesen Fächern und außer-
unterrichtliche Angebote.     

7. Schülerinnen und Schüler mit einem höheren Risiko für einen schweren 
COVID-19-Krankheitsverlauf  

Auch Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer vorbestehenden Grunderkran-
kung oder einer Immunschwäche bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen der Schul-
pflicht.  

• Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewer-
tung im Falle einer Erkrankung dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 
ausgesetzt sind, können grundsätzlich vor Ort im Präsenzunterricht in 
bestehenden Lerngruppen beschult werden, wenn besondere Hygienemaß-
nahmen (insbesondere die Abstandsregelung) für diese vorhanden sind bzw. 
organisiert werden können. Dies gilt auch, wenn Personen, mit denen Schüle-
rinnen oder Schüler in einem Hausstand leben, bei einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung oder 
Immunschwäche dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt 
sind. 
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• Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen 
Ausprägungen ist die individuelle Risikobewertung eines Schulbesuchs vor 
Ort immer nur von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorzunehmen, es sei denn, 
der Schule oder der personalführenden Stelle liegt bereits ein hinreichender 
Nachweis des Risikos vor. Die ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen 
Zeitraum von drei Monaten. Für eine längere Entbindung vom Präsenz-
unterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage einer neuen 
Bescheinigung, die wiederum längstens drei Monate gilt, erforderlich. 

• Auch bei Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt 
ist, dass eine entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von 
der Präsenzpflicht ausschließlich auf Wunsch der Betroffenen und nach Vor-
lage eines ärztlichen Attests. Auch dieses ist nur drei Monate gültig. 

• Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests erforderlich, 
wenn Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin oder dem Schüler in 
einem Haushalt leben. Auch dieses ist nur drei Monate gültig. 

• Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten Distanzunterricht; ein 
Anspruch auf bestimmte Formen des Unterrichts besteht nicht. 

• Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist von der Schule zu dokumentieren. Auf 
das Dokument „Teilnahmepflicht in Präsenzform (BUTIP) in der LUSD ab dem 
Schuljahr 2020/2021”, Mail vom 21.08.2020, wird verwiesen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, 
dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert 
bzw. gut behandelt sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere COVID-19-
Erkrankung zu fürchten haben, als es dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht. 
Insofern muss im Einzelfall durch die Sorgeberechtigten ggf. in Absprache mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten kritisch geprüft und abgewogen werden, inwie-
weit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom 
Präsenzunterricht und somit soziale Isolation der Schülerin oder des Schülers 
zwingend erforderlich macht. 

Für schwangere Schülerinnen gilt das zuvor für schwangere Lehrerinnen Genannte 
entsprechend. Die schwangeren Schülerinnen erhalten ein Angebot im Distanzunter-
richt, das dem Präsenzunterricht möglichst gleichsteht; ein Anspruch auf bestimmte 
Formen des Unterrichts besteht nicht. 
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8. Dokumentation und Nachverfolgung 

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der 
Infektionsketten.  

Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontakt-
management durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist auf eine hinreichende 
Dokumentation in Bezug auf die in der Schule jeweils anwesenden Personen z. B. 
durch das Klassenbuch, Kurshefte, Konferenzlisten etc. zu achten („wer hatte mit 
wem engeren, längeren Kontakt?“). 

Zusätzlich wird die Verwendung der Corona-Warn-App empfohlen. Die Verwendung 
ist freiwillig. 

9. Verantwortlichkeit der Schulleitung und Meldepflicht 

In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die Sicher-
stellung der Hygiene verantwortlich. Das Auftreten von COVID-19-Fällen ist gemäß § 
6 und §§ 8, 36 IfSG dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Zeitgleich ist auch 
das zuständige Staatliche Schulamt zu informieren. 

10. Wegeführung 

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über 
die Gänge zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schulen sind 
aufgefordert, ein jeweils den spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes 
Konzept zur Wegeführung zu entwickeln. Für räumliche Trennungen kann dies z. B. 
durch Abstandsmarkierungen (kontrastreich, taktil) auf dem Boden oder den Wänden 
erfolgen.  

Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warteplätze für den Schülerverkehr 
oder den öffentlichen Personennahverkehr befinden, muss nach Schulschluss durch 
geeignete Aufsichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass Abstands- und Hygiene-
regeln auch dort eingehalten werden. 

Weitere Informationen dazu in unserem blista-Leitfaden. 
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11. Schulverpflegung und Nahrungsmittelzubereitung  

Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht ist nicht 
zulässig. 

Schulkantinen können entsprechend § 4 Abs. 1 der Verordnung zur Beschränkung 
von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten 
aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungs-
verordnung) vom 7. Mai 2020 eine Verpflegung vor Ort unter den dort genannten 
Voraussetzungen anbieten. 

Bei der Verarbeitung und Ausgabe von Lebensmitteln ist auf strenge Hygiene zu 
achten. 

Ebenso sind geeignete Rahmenbedingungen für die Einnahme von Mahlzeiten zu 
schaffen.  

Informationen finden Sie hierzu in unserem Leitfaden.  

12. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung 

Für schulische Ganztagsangebote, Betreuungsangebote und Mittagsbetreuung 
gelten ebenfalls die Regelungen dieses Hygieneplans.  

Die Anwesenheitslisten sind so zu führen, dass die Zusammensetzung der Gruppen 
bzw. die Zuordnung des Personals deutlich wird und damit ggf. Infektionsketten 
nachvollzogen werden können. 

Die Durchführung von schulischen Ganztagsangeboten und Angeboten der Mittags-
betreuung ist nicht auf die üblichen Ganztagsräume und Räume der Mittagsbetreu-
ung zu beschränken; es sollen auch weitere Räumlichkeiten im Schulgebäude (z. B. 
Klassenzimmer und Fachräume) genutzt werden, um einer Durchmischung der 
Gruppen nach Möglichkeit entgegenzuwirken. 
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13. Erste Hilfe und Schulsanitätsdienst 

Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe kann ein Mindestabstand von 1,5 
Metern häufig nicht eingehalten werden. Hierfür sollten außer den üblichen Erste-
Hilfe-Materialien geeignete Schutzmasken sowie Einmalhandschuhe und ggf. eine 
Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe für die Atemspende bei der Reani-
mation im Notfallkoffer vorgehalten werden, die nach der Verwendung entsprechend 
ersetzt bzw. gereinigt und aufbereitet werden. 

Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermessen der handelnden 
Personen, zum Zweck des Eigenschutzes insbesondere bei unbekannten Hilfebe-
dürftigen notfalls auf die Beatmung zu verzichten. 

Für die Ausstattung des Notfallkoffers und den Ersatz verbrauchter Materialien ist der 
Schulträger zuständig. 

Sowohl die Ersthelferin oder der Ersthelfer als auch die hilfebedürftige Person sollten 
– soweit möglich – eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Ersthelferin 
oder der Ersthelfer muss darüber hinaus Einmalhandschuhe zum Eigenschutz 
tragen. Im Fall einer Atemspende wird die Verwendung einer Beatmungshilfe 
empfohlen. 

Besondere Bedeutung haben die allgemeinen Hygieneregeln (hygienisches Hände-
waschen oder ggf. Hände desinfizieren, Husten- und Nies-Etikette) für die Ersthel-
fenden. 

Für den Schulsanitätsdienst sind die Vorgaben und Hinweise der Unfallkasse 
Hessen zu beachten (abrufbar unter https://schule.ukh.de/erste-hilfe/themen/faq-zu-
corona). 

Weitere Informationen zum Thema Erste Hilfe können der Handlungshilfe für 
Ersthelfende „Erste Hilfe im Betrieb im Umfeld der Corona(SARS-CoV-2)-Pandemie“ 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) entnommen werden 
(abrufbar unter https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3833). 

 

  

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3833
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14. Schülerbeförderung 

Informationen hierzu finden Sie in unserem Leitfaden.  

15. Veranstaltungen, Schülerfahrten 

Personen, die 

• Symptome für eine Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen oder 
• die selbst oder deren Haushaltsangehörige, die noch nicht 12 Jahre alt sind, 

einer Quarantänemaßnahme unterliegen,  

dürfen an schulischen Veranstaltungen nicht teilnehmen. Angebote, bei denen die 
Vorgaben zum Infektionsschutz und zur Hygiene nicht eingehalten werden können, 
sind untersagt. 

Im Rahmen der Tage der offenen Tür an Schulen der Sekundarstufe I, die der Vor-
stellung der Schule dienen, haben alle Teilnehmenden eine Mund-Nase-Bedeckung 
zu tragen. 

Um die Anzahl der teilnehmenden Familien zu regulieren ist es ratsam, gestaffelte 
und fest definierte Zeiträume für die Teilnahme an den Tagen der offenen Tür 
vorzusehen. 

Auch bei sonstigen Schulveranstaltungen, wie insbesondere Elternabenden und 
Informationsveranstaltungen, haben die Teilnehmenden eine Mund-Nase-Bedeckung 
zu tragen. 

Die Anzahl der an den genannten Veranstaltungen teilnehmenden Personen ergibt 
sich aus § 1 Abs. 2b Buchst. b der Verordnung zur Beschränkung von sozialen 
Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der 
Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

Es empfiehlt sich vor diesem Hintergrund auf Grund der Gegebenheiten vor Ort 
wahrscheinlich in den meisten Fällen, dass pro Familie nur eine Person, u. U. neben 
der Schülerin oder dem der Schüler selbst, zugelassen wird. 

Mehrtägige Schulfahrten sind bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. Berufsorientie-
rungsmaßnahmen sind keine Schulfahrten und ausdrücklich nicht ausgesetzt. 
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Eintägige oder stundenweise Veranstaltungen (z. B. Veranstaltungen der Schüler-
vertretung, Ausflüge) sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit 
erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar – zulässig. 

Hierbei ist wie folgt zu differenzieren: 

• Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule 
ausschließlich mit Schülerinnen und Schülern bzw. Personen der Schule 
durchgeführt, gelten die jeweiligen Hygienepläne der Schule. Finden diese 
außerhalb des Schulgeländes statt, müssen die Regelungen der jeweils 
gültigen Corona-Verordnungen beachtet werden (z. B. beim Besuch von 
Kulturveranstaltungen). 

• Werden die Veranstaltungen schulübergreifend durchgeführt, so haben die 
Verantwortlichen ein auf den Einzelfall angepasstes Hygiene- und 
Schutzkonzept auszuarbeiten und den jeweils betroffenen Schulleitungen 
vorzulegen.  

Schulgottesdienste sind, soweit es sich um schulische Veranstaltungen handelt, unter 
Beachtung des Hygienekonzepts zulässig. Soweit sie als Veranstaltung einer Kirche 
oder Religionsgemeinschaft stattfinden, ist deren Hygienekonzept zu beachten. 

16. Weitere Hinweise 

Die aktuellen Informationen können zudem auf der Homepage des Kultusministe-
riums unter https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-
zu-corona sowie auf der Homepage des Sozialministeriums unter 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/aktuelle-informationen-corona abgerufen 
werden. 

17. Anpassungen an das Infektionsgeschehen 

Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, 
das Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit sensibel zu 
beobachten. 

Jedem neuen lokalen Ausbruch des Corona-Virus wird zusammen mit den kommu-
nalen Entscheidungsträgern und insbesondere den zuständigen Gesundheitsämtern 
konsequent begegnet.  

Schauen Sie daher regelmäßig auf unserer Homepage nach Änderungen, Hinweisen 
etc. nach bzw. prüfen Sie Ihre E-Mails. 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
https://soziales.hessen.de/gesundheit/aktuelle-informationen-corona
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